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42 _
„bfe Srjielung geflefgerter «4Behrfaf)tgfeit für 3«*ten

ber ©efahr"
mehr unb mehr blntaugcfeftt, ber Spielerei geopfert.
Sin Stelle ber Einfachheit unb 3wecfmä§igfeit trat
Blcnbwerf, an Stelle bc« ehrlichen «JBcttfampfc«

in ber Scbiefjfunfl — Ehrgefj unb &abfucbt.
35a« war ber Stanbpunft ber Scbüfttn unb bt«

Sdjüftenwtfen« bi« »or noch ganj furjer 3'it-
35a« nimmer ruhenbe «Jtab ber 3^tt fcheint nun

aber aud) in biefen gebrechlichen 3ufla«b unfere«

fchweijerifthen Sd)üftenwcfen« einjugreifen unb beffen

beffere Seite wieber hinaufjufebren.
Bereit« hat bie militärifcbe SReorganffatton ber

Sdtarffcbüftenforp« biefe wieber gehoben, bie «Jtefru«

tirung ju benfelben wirb ihr Slugenmerf auf folche

8eute richten, beren Sauglidjfeit fle jum Eintritt tn

biefe« Elitenforp« berechtigt, unb eine jmecfent-

fprecbenbe 3nflruflion wirb bie £eran unb gort«
bilbung biefe« Äorp« fiebert, wäbrenb anberfeit« ber

Scharffcbüfte in Bejug auf bfe Belaflung in Equf«

pfrung unb Bewaffnung nicht« Sluferorbentllcbe« ju
leiften hat.

Biofem nun bie Sauglichfeit jum Eintritt berech«

tigt, fann bie hob« «Rüftl'.djfcit ber Scharffchüften«

forp« nicht in grage flehen.

35a« Serrafn ridftfg bcnüften unb »on einer Bofl=
tion auf bie anbere rafcb übergehen ju fönnen, gröf t«

mögliche Beweglichfeit unb 8lu«bauer ju entwfcfeln,
bie 35iflanjen mit mögllcbflcr ©enaulgfeit ju fcbäften

Wiffen unb fowohl auf größere Entfernungen al«

auf fleinere 3lety«nfte «JBtrffante« ju letflen, ftnb

Eigenfcbaften, bie namentlich ben Schmffchüfteft;
fchmücfen follen. — '

Sluf bie Bewaffnung ber Schuften übergefjenb, ift
erflärlicb, baf bie »erlangte Seiflung aud) burd) bie

entfprechenbe «JBaffe unterflüftt werben muf, unb in
biefem Sinne hat bie febweijerifebe Bebörbe ben

SRepettrflufter aboptitt.
35lefe «JBaffe unterfcheibet fleh »om «Jf.epettrgemefjre

1. burch Anbringung efne« Stecher«,
2. burd) ju anbaltenberem 3fcUn geeignetere Äol«

benfappe,
3. burd) etwa« feinere« Äorn,
4. bamit burd) »erwehrte« ©ewicht (Äolbenfappe

unb Stecbettbeile) ba«Jcnlge be« ©ewebre« boch nicht

ü beschritten werbe, ift ber 8auf um 60 «JRm. fürjer
al« heim ©ewebr, woburd) ber iSreffflcberljelt feiner*

lei Einhufe erwächst.

3n Bejug auf ben Stecberahjug »erlangte bie

3Rllltärbehörbr, baf auch ohne Benüftung te« Ste«

eher« ber Slbjug ohne Slnflanb gehraucht, ber Stufter
auch i«m Schnellfeuer »erwenbet werben fönne unb

e« war biefer gorberung an bem im Slugufl 1870

eingereichten «JRobetle gebüljrenb (Rechnung getragen.
«JBenn nun treftbem felther geraume Qtit »erflrf«

eben ift, ohne baf bie Schuften im Beftfte foleber

«JBaffen finb, fo ift baran namentlich Scbulb, baf
bte jbrbonnanj unb 3eichnung, mit beren SluÄarbei«

tung ber Berwaller be« eitg. Ärieg«matertal« betraut

war, erft Im September unb Dftober 1871 au«ge«

geben würben, unb jwar »om «JRobetle ahwelchenb

unb unrichtig, in golge beffen auch bie nach biefer

Borfchrift ausgeführten erften Stufter fid} nicht al«

jwecfentfprecbenb erwlefen.
ÜRamentlld) war bie »orgefchrlehene Stecfaerfon«

flruftfon eine »erfcblte unb ben gorbemngen nicht
entfprechenbe, inbem ba« Slbjuggewicht ohne Stecher«

benüftung burebfebufttUeb 17 — 18 Bfunb betrug.
Slnberfelt« würbe auch Slnfchlaglänge unb Äolben«

fappe burd) genannte Borfchrift »erunflaltet.
35fe «JRtlltärbebörbe fab. fld) baher ju einer Slh«

änberung »eranlaf t, nach welcher nun bie Schuften«
waffe fonflrulrt wirb.

35er Stecher würbe bef biefem Slnlaffe In ber Sin«

jahl feiner $beile »ermlnbert unb entfpricht Im
Hebrfgen In ber nun aboptfrten, au« ber eibg. «JRon«

tlrwerfflätte »on Äontrofleur £f)uri) bercorgegangenen
Äonflruftion »oßfornmen allen Slnforberungen.

©lefchjeftfg ffl aud) an Äolben unb Äolbenfappe
bfe nöthfge Slenberung »orgenommen worben.

35er SRepetirflufter hat nun blo« jwei Beflanbtbefle
mehr al« ba« ©ewebr, Ift eine au«gejelchnete «JBaffe,

welche »on ben Scharffchüften begrüft werben wirb.

3DU JJUliiarfragen vor Der tfuntoiiirfammlung.
(«Rationalrath«fiftung »om 8. «Rooember 1871.)

(gortfeftung.)

BJenn man aber auch hier bie grage fleh fleOe,
oh ©runbe »orhanben feien, um bie Äantone »om
«JBebrwefen au«jufchliefen, fo Hege bie Slntwort bar«

auf ohne «JBeftere« »or; benn wenn für bie «JRilltär«

bebürfniffe gröfere Stu«gaben gemacht werben wollen,
fo werben eben bie Äantone fo ober anber« in «JRit«

leibenftbaft ju jfeben fefn. 3m ©anjen werben auch

bei ber geflellten Rechnung bfe Äantone nld)t ge«

winnen. Efn ©ewfnn werbe nur bartn Hegen, baf
fle an bfe «JRebrfoflen »on 2 «JRillionen granfen
nicht weiter heijutragen haben follen. Oh aber ber

Bunb beflehen fönne, oh e« bei. ben angenommenen
7 «JRiWonen granfen für «JRflltärjwecfe In ber 3tt«
fünft fein Bewenben haben werbe, erfdjelne fchon

befbalb mehr al« jweifelhaft, wenn man berücfflch«

tfge, baf wenn bie Äantone nicht mehr heijutragen
haben, al«bann auch ba« «JRilltärbübget nicht ängfl«
lieh beanflanbet werben bürfte. Bleibe man aber

bei ben aufgefieHten Stnfäften, fo fomme ju ben

7 «JRillionen nod) eine anbere «XRiUion granfen ju
öffentlichen 3wecfen. #lefür werben au« ben Qoütn
unb Boflen, au« ben «JRilitärerfaftfleuern unb au«

ber aufgehobenen B»rtofrelheit 51/* «JRUHonen Ein«
nahmen berechnet. Somit bleiben immer noch 27»
bi« 3 «JRillionen granfen ju beefen. «JRan hoffe jwar
auf eine Steigerung ber 3°HS «"b B°flfrträgr.
SWetn bie Begehrlichfeit unb bie fleh mebrenben

«Äu«gahen werben biefe Hoffnung halb genug her«

unterftlmmen. «JRan »erweife ferner barauf, baf
mit bem 3aljr 1876 bie entgegenflehenben £«nbel««

»ertrage ablaufen werben, baf wfr al«bann freie

£anb gewinnen unb bie Sarffe nach Ermeffen er«

höhen fönnen, fo baf e« un« möglich fein werbe,

»on baher bie «JRittel jur 35ecfung be« 35efljlt« ju
erjlelen. 35fefe (Rechnung erfcbelne iebodj nicht ju«
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„die Erzielung gesteigerter Wehrfähigkeit für Zeiten

der Gefahr"
mehr und mehr hintangesetzt, dcr Spiclcrei geopfert.

An Stclle der Einfachheit und Zweckmäßigkeit trat
Blendwerk, an Stelle dcs ehrlichen Wcttkampfcs
in der Schicßkunst — Ehrgeiz und Habsucht.

Das war der Standpunkt der Schützen und dis

Schützenwescns bis vor noch ganz kurzer Zcit.
DaS nimmer ruhende Rad der Zcit scheint nun

aber auch in diesen gebrechlichen Zustand unseres

schweizerischen Schützenwcsens einzugreifen und dessen

bessere Seite wieder hinaufzukehren.
Bereits hat dte militärische Reorganisation der

Scharfschützenkorps diese wieder gehoben, die Rekrutirung

zu denselben wird ihr Augenmerk auf solche

Leute richten, deren Tauglichkeit sie zum Eintritt tn
dieses Elitenkorps berechtigt, und eine zwecken!--

sprechende Instruktion wird die Heran- und
Fortbildung dieses Korps heben, während anderseits der

Scharfschütze in Bezug auf die Belastung in
Equipirung und Bewaffnung nichts Außerordentliches zu

leisten hat.
Wofern nun die Tauglichkeit zum Eintritt berechtigt,

kann die hohe Nützlichkeit der Scharfschützen»

korps nickt in Frage stehen.

DaS Terrain richtig benützen und von einer Posttion

auf die andere rasch übergeben zu können,
größtmögliche Beweglichkeit und Ausdauer zu entwickeln,
die Distanzen mit möglichster Genauigkeit zu schätzen

wissen und sowohl auf größerc Entfernungen als

auf kleinere Zielpunkte Wirksames zu leisten, stnd

Etgenschaflen, die namentlich den Schcufschützcit!

schmücken sollen. — '

Auf die Bewaffnung der Schützen übergehend, ist

erklärlich, daß die verlangte Leistung auch durch die

entsprechende Waffe unterstützt werden muß, und in
diesem Sinne hat die schweizerische Behörde den

Rcpetirstutzer adoptirt.
Diese Waffe unterscheidet sich vvm Nepetirgewehre
1. durch Anbringung eines Stechers,
2. durch zu anhaltenderem Zielen geeignetere

Kolbenkappe,

3. durch etwas feineres Korn,
4. damit durch vermehrtcs Gewicht (Kolbenkappe

und Stechertheile) dasjenige des Gewehres dock nicht

überschritten werde, ist dcr Lauf um 60 Mm. kürzer

als beim Gewehr, wodurch der Treffsicherheit keinerlei

Einbuße erwächst.

Jn Bezug auf dcn Stecherabzug verlangte die

Militärbehörde, daß auch ohne Benützung des

Stechers der Abzug ohne Anstand gebraucht, der Stutzer
auch zum Schnellfeuer verwendet werden könne und

es war dieser Forderung an dem im August 1870

eingereichten Modelle gebührend Rechnung getragen.

Wenn nun trotzdem seither geraume Zeit verstriche»

ist, ohne daß die Schützen im Besitze solcher

Waffen sind, so ist daran namentlich Schuld, daß

die Ordonnanz und Zeichnung, mit deren Ausarbeitung

der Berwalier des etdg. Kriegsmaterials betraut

war, erst im September und Oktober 1871 ausgegeben

wurden, und zwar vom Modelle abweichend

und unrichtig, in Folge dessen auch die nach dieser

Vorschrift ausgeführten ersten Stutzer sich nicht als
zweckentsprechend erwiesen.

Namentlich war die vorgeschriebene Stecherkonstruktion

eine verfehlte und den Forderungen nicht

entsprechende, indem das Abzuggewicht ohne

Stecherbenützung durchschnittlich 17 — 18 Pfund betrug.
Anderseits wurde auch Anschlaglänge und Kolbenkappe

durch genannte Vorschrift verunstaltet.
Die Militärbehörde sah stch daher zu einer

Abänderung veranlaßt, nach welcher nun dte Schützenwaffe

konstruirt wird.
Der Stecher wurde bei diesem Anlasse in der

Anzahl seiner Theile vermindert und entspricht im
Uebrigen in dcr nun adoptirten, aus der eidg. Mon-
tirwerkstätte von Kontrolleur Thury hervorgegangenen
Konstruktion vollkommen allen Anforderungen.

Gleichzeitig ist auch an Kolben und Kolbenkappe
die nöthige Aenderung vorgenommen worden.

Der Repettrstutzer hat nun blos zwei Bestandtheile
mehr als das Gewehr, tst eine ausgezeichnete Waffe,
welche von den Scharfschützen begrüßt werden wird.

Vir Miiitärfragen «or der Bundesversammlung.

(Rationalrathssttzung vom 8. November 1871.)

(Fortsetzung.)

Wenn man aber auch hier die Frage sich stelle,
ob Gründe vorhanden seien, um die Kantone vom
Wehrwesen auszuschließen, so liege die Antwort darauf

ohne Weiteres vor; denn wenn für die
Militärbedürfnisse größere Ausgaben gemacht werden wollen,
so werden eben die Kantone so oder anders in
Mitleidenschaft zu ziehen sein. Im Ganzen werden auch

bei der gestellten Rechnung die Kantone nicht
gewinnen. Ein Gewinn werde nur darin liegen, daß
sie an die Mehrkosten von 2 Millionen Franken
nicht weiter beizutragen haben sollen. Ob aber der

Bund bestehen könne, ob eö bet den angenommenen
7 Millionen Franken für Militärzwecke in der

Zukunft sein Bewenden haben werde, erscheine fchon

deßhalb mehr als zweifelhaft, wenn man berücksichtige,

daß wenn die Kantone nicht mehr beizutragen
haben, alsdann anch daö Milttärbüdget nicht ängstlich

beanstandet werden dürfte. Bleibe man aber

bet den aufgestellten Ansätzen, so komme zu den

7 Millionen noch eine andere Million Franken zu

öffentlichen Zwecken. Hiesür werden aus den Zöllen
und Posten, auö den Militärersatzsteuern und aus

der aufgehobenen Portofreiheit 5'/. Millionen
Einnahmen berechnet. Somit bleiben immer noch 2°/,
bis 3 Millionen Franken zu decken. Man hoffe zwar
auf eine Steigerung der Zoll- und Posterträgr.
Allein die Begehrlichkeit und die sich mehrenden

Ausgaben werden diese Hoffnung bald genug
herunterstimmen. Man verweise ferner darauf, daß

mit dem Jahr 1876 die entgegenstehenden Handelsverträge

ablaufen werden, daß wir alsdann freie

Hand gewinnen und die Tarife nach Ermessen

erhöhen können, fo daß es unS möglich sein werde,

von daher die Mittel zur Deckung deS Defizits zu

erzielen. Diese Rechnung erscheine jedoch nicht zu-



- 43

»erläfflg, fchon befhalb nicht, well man mit ber

Einführung ber neuen Drganifation fcbwerUd) hl«

nach Slblauf ber Berträge werbe warten Wollen ober

fönnen. 35lefer (Rechnung flehe bfe andere gegen«

über, welche bem bunbe«rätbllcben Slntrag ju ©runbe
gelegt worben fei unb nach welcher mft gröferer
«JBabrfcbefnlfd)feit auf efne 55ecfung be« Au«faÜe«

gejäblt werben fönne. 3n Jebem galle erfchefne e«

nicht gerechtfertigt, au« ffnanjiellen ©rünben auf bie

BethelUgung ber Äantone »erjlchten ju wollen. 3n=
jwlfchen liege, wie bemerft, bie Entfchefbung nicht

in ber ginanjfrage, fonbern fle hänge wefentllch

»on polltifdjen Erwägungen ah, wefl V^ter offenbar
ber polftffche @effd)t«punft präbominire. grage man
nach ben politifchen ©rünben, um bie Äantone au««

jufcbllefen, fo höbe man geflern barauf erwlbert,
baf alle« ©rofe, Wa« bei un« gefd>eljen, burd) bie

Sentralifation geleißet worben fei. 35a« ©röfte auf
biefem ©eblete feien nun aber bie Slfenhahnen, bie

glufforreftionen, bie SUpenfiraflen, bfe Seiegraphen
unb ba« B»lt)technifum. «JRit Slu«nahme be« left«
tem »erbanfen alle Jene Schöpfungen Ihre Eriffenj
ber Brfoatthätigfeit ober ber Äooperation be« Bun«
be« unb ber Äantone. 35er richtige Schluf bürfte
baher »Ielmehr ber fein, baf wir an biefem Söfleme
ber Äooperation auch für bie Sufunft feflhalten
follen. 3m «JRilitärwefen follen ben Äantonen nach

ber «JRinberheit ober nach bem Bunbe«ratl) noch fol«
genbe Slttrihute jufommen: 35fe Stellung unb Or«
ganifation ber «JRannfcbaften unb ber Beflft be«

Ärieg«material«. 35lefer Beflft habe ben«JBertb, baf
bfe Äantone Im eigenen &aufe noch «JReffter feien,
unb baf fle in biefem $aufe Drbnung haben fönnen.
«JBenn bagegen ber Bunb Aue« übernähme, fo werbe

er entweber eigene Beamte ernennen ober er werbe
bfe Äantonalbehörben ju feinen Organen machen.
«JBäble ber Bunb felbflflänbfge Beamte, fo entflehe

bferau« efne 3)oppelregierung In ben Äantonen, wai
ju mannigfachen (Reibungen unb 3nfon»enfenjen füb*
ren muffe. «Reljme er bagegen bie (Regierungen ju
feinen Organen, fo flnfen biefe ju hlofen Bräfef«
turen ber Bunbe«regierung herab unb JebenfaH«
werben fle In ihrem i>aufe nicht mehr «JReifler fefn.
«JRit ber «JRilitärhchelt hefiften bie Äantone noch bie

«JRögllchfeit, Im 3nnern noch für (Ruhe unb Drb«
nung forgen ju fönnen, mit ber »öllfgen @entralf=

fation müfte fich biefe« auch »ölllg anbern; benn

wer einen 35rltten ju #ülfe rufen muffe, ber fei
nicht mehr fein eigener £err; e*r fei »ielmehr felbfl
ein Scbuftbebürftiger. «JPenn bie Eibgenoffenfchaft
bie «JBaffen unb bie «JRunition an fleh jiehe, fo wer«
ben bie Äantone im «Rothfall genötigt fein, heim

Bunb um bie Erlauhnif jum ©ebraud) biefer ©egen«
flanbe einjufommen, wenn fle Im 3nnem ber (Rub>
flörung »orheugen ober ben »erleftten grleben wie»
ber berflellen wollen. «JRan fage jwar, bie Äan«
tone werben bie 3nter»ention bc« Bunbe« anrufen.
Slfleln, wie bie« bie Erfahrung hinlänglich lehre, fo

fonoenfre efn folche« Borgehen Weber ber Besaite«

rung, noch ben Äanton«reglerungen, noch bem Bunbe
felbfl, unb e« wäre gerabeju eine Umfehrung unfere«

Staatsrechte«, wenn ber Bunb berufen werben follte,

fleh überall fn ber angegebenen «JBeffe einjumifchen.
«JRit biefem «JRomente wäre e« um bfe fantonale
Roheit gefebeben unb mft ber «Abgabe ber BSaffen
Wäre bie Souoeränität berfelben ohne «JBeftere« ah«

gebanft. Efn Bunbe«flaat heflehe nfcht mehr, wenn
nur noch eine «JRacbt »orhanben fef. 35fe Äantone
werben unter folcben Umflänben an ihrer Souoträ«
nität auch fein Sntereffe mehr haben fönnen; benn
ba«, \oad ihnen fortan noch bleibe, habe neben bem,
voat Ihnen genommen werbe, fefne wahre unb leben«
blge Bebeutung mehr.

35a« ifl ba« Botum, welche« £r. Bunbe«rath Dr.
35uh« gegen Me abfolute Sentralffatfon be« «JRilltär«
wefen« gehalten hat.

Bom Stanbpunfte ber Äommifffon«mebrfjeft au««
gebenb (gänjlfche Sentralffatfon), wirb junächfl auf«
merffam gemacht, baf eine einheitliche unb nacbfjal«
Hge 3nftruftfon um fo wenfger ahjuweifen fef, al«
wir nach unfern Berfjältnfffen In einigen «JBochen

35a« lelflen follen, wofür anbere Staaten 3abre
»erwenben fönnen. 35a« Opfer fei übrfgen« nicht
fo hebeutenb, ba e« gröftentfjetl« fehevn gebracht fef,
unb felbfl fn Bejfehung auf bfe Eentralffatfon ber
Berwaltuug fei In ber Sagfaftung be« 3ahre« 1848
bereit« efn Slntrag geflettt worben, ber auf baSjenfge
hlnau«jlele, wa« jeftt angeflrebt werbe. Schott ba=
mal« fei, unb mft allem «Rechte, geltenb gemacht
worben, baf ©rünbe einer höhern polftffchen Orb«
nung für jene Errichtung fprechen. SWerblng« gehe
ber Organtfation«entwurf »on 1868 nicht fo weit,
allein feitfjer feien jwef fnhaltrelche 3ahre barüher
hingegangen, beren Sebren eine« grofen Elnbrucfe«
auf feben 3)enfenben nicht hätten »erfehlen fönnen.
Bl« jum 3abre 1848 habe bie Scbwelj efne rein
föberatl»e Slrmee gehabt unb toai fie al« folche ge«
letflet, muffe al« ein wahre« Äunflwerf hejelchnet
werben. Allein mit folcben Äunflwerfen reiche man
am Attetwenfgflen im «JRilitärwefen au«, benn hfer
Wolle man Älarbelt unb Jene Beftimmtheit, an wel«
eher e« unferer alten Slrmee ohne Slnbere« f)at>e feh«
len muffen. Slber auch jeftt noch leiben wir »ielfach
an ben nämlichen ©ebrechen. So möge man fid) er«

Innern, baf wir noch gegenwärtig 22 #nlbbataflIone
unb 34 »erefnjelte 3nfanterfefompagnfen hefiften.
©röfer fei ber Uebelflanb hei be» Schuften. 35ie

Sd)üftenfompagnfen feien taftffch nicht mehr »er«

wenbbar gewefen, wefbalb man fie in Bataillone
jufammengefaft habe. 35abei fei jeboeb ba« «JRif«

»erbältnif ju Sage getreten, baf bie Stäbe, weil
»om Bunbe gebllbet, »on biefem abhängig feien,
wäbrenb bie Sruppen nach wie »or ben Äantonen

angehören, gür bie Artillerie unb ben Sraln halte
e« fdjwer, bie nötbfgen Bferbe aufjuflnben. 35er

Bunb habe fld) baher fchon Im 3«tjre 1867 ge»

nöthlgt gefehen, über bfe Bllbung ber Barffom«
pagnlen eine hefonbere Berorbnung ju erlaffen. 35a«

Bilb, welcbe« efnjelne folcher. Äompagnien gewähren,
mache einen ganj hefonbern, fafl unglaublichen Ein«
bruef ber «JRangelbaftigfeft unb Unjwecfmäffgfeit.
So liefere j. B. ju einer folcben jufammengewür«
feiten Äompagnie ber Äanton ßürld) 13, ©laru« 19,

Auferhoben 48 «JRann, wäbrenb St. ©allen einen
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verlâsstg, scbon deßhalb nicht, weil man mit der

Einführung der neuen Organisation schwerlich bis
„ach Ablauf der Verträge werde warten wollen oder

können. Dieser Rechnung stehe die andere gegenüber,

welche dem bundesräthlichen Antrag zu Grunde
gelegt worden sei und nach welcher mit größerer
Wahrscheinlichkeit auf eine Deckung des Ausfalles
gezählt werden könne. Jn jedem Falle erscheine es

nicht gerechtfertigt, auS finanziellen Gründen auf die

Betheiligung der Kantone verzichten zu wollen.
Inzwischen liege, wie bemerkt, die Entscheidung nicht

in der Finanzfrage, sondern ste hänge wesentlich

von politischen Erwägungen ab, weil hier offenbar
der politische Gesichtspunkt prädominire. Frage man
nach den politischen Gründen, um die Kantone
auszuschließen, so habe man gestern darauf erwidert,
daß alles Großc, was bei uns geschehen, durch die

Centralisation geleistet worden sei. Das Größte auf
diesem Gebiete seien nun aber die Eisenbahnen, die

Flußkorrektionen, die Alpenstraßen, die Telegraphen
und das Polytechnikum, Mit Ausnahme des

letztern verdanken alle jene Schöpfungen ihre Existenz
der Privatthätigkeit oder der Kooperation deö Bundes

und der Kantone. Der richtige Schluß dürfte
daher vielmehr der sein, daß wir an diesem Systeme
der Kooperation auch für die Zukunft festhalten
sollen. Im Militärwefen follen den Kantonen nach

der Minderheit oder nach dem Bundesrath noch

folgende Attribute zukommen: Die Stellung und
Organisation der Mannschaften und der Besitz deö

Kriegsmaterials. Dieser Besitz habe den Werth, daß

die Kantone im eigenen Hause noch Meister seien,

und daß sie in diesem Hause Ordnung haben können.

Wenn dagegen der Bund Alles übernähme, fo werde

er entweder eigene Beamte ernennen oder er werde
die Kantonalbehörden zu seinen Organen machen.

Wähle der Bund selbstständige Beamte, so entstehe

hieraus eine Doppelregierung in den Kantonen, was

zu mannigfachen Retbungen und Jnkonvenienzen führen

müsse. Nehme er dagegen die Regierungen zu
seinen Organen, so sinken diese zu bloßen Präfek-
turen der Bundesregierung herab und jedenfalls
werden sie in ihrem Hause nicht mehr Meister sein.

Mit der Milttärhoheit besitzen die Kantone noch die

Möglichkeit, im Innern ncch für Ruhe und Ordnung

sorgen zu können, mit der völligen Centralisation

müßte sich dieses auch völlig ändern; denn

wer einen Dritten zu Hülfe rufen müsse, der sei

nicht mehr sein eigener Herr; er sei vielmehr selbst

ein Schutzbedürftiger. Wenn die Eidgenossenschaft
die Waffen und die Munition an sich ziehe, so werden

die Kantone im Nothfall genöthigt sein, beim

Bund um die Erlaubniß zum Gebrauch dieser Gegenstände

einzukommen, wenn sie im Innern der

Ruhestörung vorbeugen oder den verletzten Frieden wieder

herstellen wollen. Man sage zwar, die Kantone

werde» die Intervention deö Bundes anrufen.
Allein, wie dies die Erfahrung hinlänglich lehre, so

konvenire ein solches Vorgehen weder der Bevölkerung,

noch den KantonSregierungen, noch dem Bunde
selbst, und eê wäre geradezu eine Umkehrung unseres

Staatsrechtes, wenn der Bund berufen werden sollte,

stch überall tn der angegebenen Weise einzumischen.
Mtt diesem Momente wäre es um die kantonale
Hoheit geschehen und mit der Abgabe der Waffen
wäre die Souveränität derselben ohne Weiteres
abgedankt. Ein Bundesstaat bestehe nicht mehr, wenn
nur noch eine Macht vorhanden sci. Die Kantone
«erden unter solchen Umständen an ihrer Souveränität

auch kein Interesse mehr haben können; denn
das, was ihnen fortan noch bleibe, habe neben dem,
waö thnen genommen werde, kcine wahre und lebendige

Bedeutung mehr.
Das ist das Votum, welches Hr. BundeSrath Dr.

Dubs gegen dle absolute Centralisation des Militärwesens

gehalten hat.
Vom Standpunkte der Kommissionsmehrheit

ausgehend (gänzliche Centralisation), wird zunächst
aufmerksam gemacht, daß eine einheitliche und nachhaltige

Instruktion um so weniger abzuweisen sei, als
wir nach unsern Verhältnissen in einigen Wochen
Das leisten sollen, wofür andere Staaten Jahre
verwenden können. Das Opfer sei übrigens nicht
so bedeutend, da eö größtentheils schon gebracht sei,
und selbst in Beziehung auf die Centralisation der
Verwaltung sei tn der Tagsatzung deö JahreS 1848
bereits ein Antrag gestellt worden, der auf dasjenige
hinausziele, waS jetzt angestrebt werde. Schon
damals sei, und mit allem Rechte, geltend gemacht
worden, daß Gründe einer höhern politischen
Ordnung für jene Einrichtung sprechen. Allerdings gehe
der Organisationsentwurf von 1868 nicht so weit,
allein seither seien zwei inhaltreiche Jahre darüber
hingegangen, deren Lehren eineö großen Eindruckes
auf jeden Denkenden nicht hätten verfehlen können.
Bis zum Jahre 1843 habe die Schweiz eine rein
föderative Armee gehabt und was sie als solche

geleistet, müsse als ein wahres Kunstwerk bezeichnet
werden. Allein mit solchen Kunstwerken reiche man
am Allerwenigsten im Militärwefen aus, denn hier
wolle man Klarheit und jene Bestimmtheit, an welcher

eö unserer alten Armee ohne Anderes habe fehlen

müssen. Aber auch jctzt noch leiden wir vielfach
an den nämlichen Gebrechen. So möge man sich

erinnern, daß wir noch gegenwärtig 22 Halbbataillone
und 34 vereinzelte Jnfantcriekompagnien besitzen.

Größer sei der Uebelstand bei den. Schützen. Die
Schützenkompagnie« seien taktisch nicht mehr
verwendbar gewesen, weßhalb man ste in Bataillone
zusammengefaßt habe. Dabei sei jedoch das

Mißverhältniß zu Tage getreten, daß die Stäbe, weil
vom Bunde gebildet, von diesem abhängig seien,

während die Truppen nach wie vor den Kantonen

angehören. Für die Artillerie und den Train halte
eS schwer, die nöthigen Pferde aufzufinden. Der
Bund habe sich daher schon im Jahre 1867
genöthigt gesehen, über die Bildung der Parkkompagnien

eine besondere Verordnung zu erlassen. DaS

Bild, welches einzelne solcher, Kompagnien gewähren,
mache einen ganz besondern, fast unglaublichen
Eindruck der Mangelhaftigkeit und Unzweckmäßigkeit.

So liefere z. B. zu einer solchen zusammengewürfelten

Kompagnie der Kanton Zürich 13, Glarus 19,
Außerrhoden 48 Mann, während St. Gallen einen
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Bferbearjt baju fleHe unb ber Bunb 45 Bfcrbe baju
liefere. Bei ber ArttHerfe habe wfeber heifpiel«weife
Aargau 34 Dffltfere ju flellen, e« fehlen Ihm aber 12
ober 35 %, ©enf fehlen 37 %, ©raubünben 38 %#
BafeOanb 40%. 35agegen befifte Bafelflabt einen

Ueberfchuf »on 50%, ohne baf Jeboch mit bfefer

.frbpertropbfe ber entgegenflehenbcn Anämie frgenb

geholfen Werben fönnte; Weil Jene überjähUgen Dffl«
jfere anbcrwärt« nfcht »erwenbet werben bürfen.

«Roch fürjlfch habe ber Bunb in wobloerflanbenem

3ntereffe 2 «JRillfonen granfen für 14 neue Batte«

rlen bewilligt. «JBenn tiefe Bewilligung aber fruchtbar

werben folle, fo bürfe mau hiebet nicht flehen

bleiben, »ielmehr muffe man auch für «JRittel forgen,

um bie perfoncllen Äräfte aufjuflnben, welcbe Jene

Batterien bebienen feilen. SBir muffen bem Bunbe

e« möglich machen, bei ber Drganifation auch über

bfe befonbem Äanton«grrn*,en binau«utgeben; wir
muffen Ihn mit einem SBorte »on folcben fcbäbltchen

fcemmniffen befreien. «JBerfe man ein Auge auf bie

materielle Au«rüflung unb lege man babei bie 3n=

fpefHonen »on 1870 ju ©runbe, fo muffe man ge«

flehen, baf ta« SRefultat, milbe gefagt, nicht befrie«

bfge. «Rur jwet Äantone haben fich im Befffte aller

©egenflänbe hefunben, welcbe »om ©efefte geforbert
werben. Allerbfng« unb mft Anerfennung hebe man

heroor, baf efne (Reihe anberer Äantone bem 3^
jiemllch nahe fommen, allein nur 3ürid) unb Bafel«

flabt hätten ba«felbe auch wfrflich unb Im ganjen
Umfange erreicht. Bejüglfch ber Befleibung fehlen

39,000 Äapüte unb bie «JRcljrjaljl ber Äantone he«

fifte bie Äorp«au«rüflung für bie ganbweljr nicht,

fo baf biefer gewif wtcbtlge Shell ber Armee ba«

mal« »on ber felbtücbttgen «JRannfcbaft hätte in Ah«

jug gebracht werben muffen. «JBir fönnen böcbflen«

104,000 «JRann gehörig au«rüflen unb eine anflän«

bige (Referee für biefelben jurüeflegen, wäbrenb, wie

hemerft, »on einer entfpreebenben Au«rüflung ber

8anbwet)r nicht bie (Rebe fefn bürfe. «JBa« bfe per«

fönliche Au«rüflung anbelange, fo fei e« nur ju
gewlf, baf In einjelnen Äantonen, wenn ber Sol«
bat bie »orgefebrfebene Summe an bie Au«rüflung
nicht ju teiften »ermöge, biefe »on feinem Solbe in
Abjug gebracht werbe, ober baf man ihm auflege,
fleh al« arm bejjfcefnfgen ju laffen, fn welcbem Ber«

fahren nur efne au«glehlge Duelle ber 3)epra»atfon
ber Bürger erblfcft werben muffe, grellfch wenbe

man ein, Warum benn ber Bunbe«ratb ben Art. 56
ber Jeftigen «JRllltärorganffatfon nicht jur Anwen«

bung bringe unb an ber £anb be«felhen hier Drb«

nung ju fdjaffen fudje. hierauf entgegne man aber,

baf nach ber gegenwärtigen Einrtdjtung ber Bunb
eben nicht befehlen fönne, fonbern e« auf ben guten
«JBtUen ber Äantone anfommen laffen muffe, unb

befhalh gerabe fei bie balbfouoeräne Stellung ber

Äantone tm «JRilitärwefen eine unhaltbare geworben.
Entweber muffe man e« barauf anfommen laffen,
oh bte Äantone eine orbentltche Armee jufammen«
jubringen »ermögen, ober man forge fofort für ba«

unabwenblld) «Äotbwenbige; benn wenn bie Äantone
bie Bräflanben ju machen haben, fo werben fie fid)
flrifte auf bai befdjränfen, wa« fle ahfolut tt)un

muffen; wobei freilich nicht au«gefd)loffen fef, baf
3ebermann auf blc eibg. Äaffe fpefulfre. Auf bfe«

fem «IBege habe fid) bfe Sentralffatfon tbcilweffe faf=
tffch »olljogen. Sobalb eö fid) nämlich tarum ge«

hanbelt habe, bfe Etbgenoffctifchaft für bfeÄoflenber
Bewaffnung haftbar ju machen, fo habe «Riemanb

hieran Anflanb genommen ober tarfn efne Bcefn«

trächtfgung ber Äantonalfou»eränftät erhlfcfen wollen,
gafl befcbämenb für bfe ©egenwart, in«hefonbere
für ben Bunb, fei ein Berglefd) mit frühern B?r(o=
ben In unferm Baterlanb. So Weife ba« 3n»entar
ber armen unb »ielfach gebrfteften «JRebfatfon 1370
geuerfcblünbe nach, »on betten 487 nad) granfrefd)
haben abgegeben werben muffen. 3?ftt beflfte bie

Sibgenoffenfcbnft im ©anjen nur 857 ©efchüfte. 35a«

3n»entar be« Stanbe« Bern auf 1. 3anuar 1798
habe 477 bronjene ©efchüfte unb 23,333 ©ewebre
nachgewiefen, wäbrenb jeber Solbat fefn ©ewebr noch

im fcaufe gehabt habe. Selbfl ba« fleine Schaff«
häufen fei Im Befifte »on 21 brauchbaren Äanonen
gewefen. .frier bürfe man wohl »on fouoeränen
Äantonen fprechen, nfcht aber ba, wo nothbürftig
nur ba«jenige angefchafft werbe, toai gefeftlfch »or«
gefchrfehen fei, unb Wo jubem bie Senbenj walte,
tie gaffen fo »iel al« möglich auf ben Bunb abju«
laben.

«JRan fpreche ferner unb jwar mft Beforgnif »on
einer Bureaufratle, welche tfe Eentralifatfon fm ®e=

folge haben Werte, man überfebe aber tfe unenblicbe
«JRnffe »on Sdireibereien unb «Rergeleien aller Art,
welche ber jeftfge Suflanb nothwenbfg mit fleh brin«

gen muffe; man überfehe, baf gerabe jeftt eine faft
lächerliche Äorrefponbenj gepflogen werben muffe, um
einen «JRann fn ben 35fenft ju berufen; baf Äräb«
wlnfelelen babel unterlaufen, welche an bfe fläg«
Hebflen 3*Hen be« ehemaligen beutfdjen SReldje« er^
fnnern. «JRan führe entlich an, baf bie Sentralf*
fation ben fantonalen «JBetteffer »ernfehte unb baf
fle bem Bolf«gelfle wfberfpreche. AUein Aufgabe
ber Bunte«hehörben fei e«, ba«jenfge ju befcblfefen,
wa« fle al« ba« 3wecfmäffgfte unb ba« ©anje
görberlichfte erachte. Am Bolfe werbe e« fpäter
fefn, fid) ju entfeheften, ob e« auf tfe neuen 3been
eingehen ober bei bem ieftlgen 3nflanbe »erbleiben
wolle. 35er oberfle Qmk efner «JRilitärorganifatfon
fei unbebingt ber, baf ffe ben Ärieg in'« Auge
faffe, unb wenn fie biefem &mä nidjt ju entfprechen

»ermöge, fo tauge fle eben nicht«, unb Jeher «JRilftär«

chef würbe fetne Bfflcbt, bem 8anbe ju tlenen, »er«

abfäumen, wenn er efne Drganffatfon, bfe ihm, wie
unfere gegenwärtige, überall hinbemb in ben SBeg

trete, nicht unnad)fld)tl(d) hefeftigen wollte; benn

hier fönnte tie fantonale Souoeränität unmöglich
mehr in Betracht gejogen werben. (Räch Allem, wie
e« hei un« bereit« flehe, fönne übrigen« gar nicht

mehr »on biefer Souoeränität gefprochen werten;
tenn angefleht« teffen, toai ter Bunb Jeftt fchon ju
»erfügen unb befehlen t)abe, fef ba« bl«cbctt Ueber«

hlelhfel Jene« ÜRamen« gar nicht wertb unb muffe

ba«felbe etnfad) al« ba« nudum jus quiritium
bejeldjnet werben. Unfere Bflicht fei e«, für gute
«JBaffen ju forgen unb ebenfo auf bie mögllchfl jweef«
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Pferdearzt dazu stelle und der Bund 45 Pfcrde dazu

liefere. Bci der Artillerie habe wieder beispielsweise

Aargau 34 Offiziere zu stellen, eö fehlen Ihm aber 12
odcr 35°/o. Genf fehlen 37°/«, Graubünden 38°/»,
Baselland 40°/«. Dagegen besitze Baselstadt einen

Ucberschuß von 50°/°, ohnc daß jedoch mit dieser

Hypertrophie der entgegenstehenden Anämie irgend

geholfen werden könnte i weil jene überzähligen Offiziere

anderwärts »icht verwendet werden dürfen.
Noch kürzlich habe der Bund in wohlverstandenem

Interesse 2 Millionen Franken für 14 neue Batterien

bewilligt. Wenn diese Bewilligung aber frucht
bar werden solle, so dürfe man hiebei nickt stehen

bleiben, vielmehr müsse man auch für Mittel sorgen,

um die personellen Kräfte aufzufinden, welche jene

Batterien bedienen sollen. Wir müssen dem Bunde

eS möglich machen, bei der Organisation auch über

die besondern Kantonsgrenzen hinauszugehen; wir
müssen thn mit einem Worte von solchen schädlichen

Hemmnissen befreien. Werfe man ein Auge auf die

materielle Ausrüstung und lege man dabei die

Inspektionen von 1870 zu Grunde, so müsse man
gestehen, daß daS Resultat, milde gesagt, nicht befriedige.

Nur zwei Kantone haben stch im Besitze aller

Gegenstände befundcn, welche vvm Gesetze gefordert
werden. Allerdings und mit Anerkennung hebe man

hervor, daß eine Reihe anderer Kantone dem Ziele

ziemlich nahe kommen, allein nur Zürich und Baselstadt

hätten dasselbe auch wirklich und im ganzen

Umfange erreicht. Bezüglich der Bekleidung fehlen

39,000 Kapüte und die Mehrzahl der Kantone
befitze die KorpsauSrüstung für die Landwehr nicht,

so daß dieser gewiß wichtige Theil der Armee

damals von der feldtücktigen Mannschaft hätte in Abzug

gebracht werden müssen. Wir können höchstens

104,000 Mann gehörig ausrüsten und eine anständige

Reserve für dieselben zurücklegen, während, wie

bemerkt, von einer entsprechenden Ausrüstung der

Landwehr nicht die Rede sein dürfe. Was die

persönliche Ausrüstung anbelange, so sei es nur zu

gewiß, daß in einzelnen Kantonen, wenn der Soldat

die vorgeschriebene Summe an die Ausrüstung
nicht zu leisten vermöge, diese von seinem Solde tn

Abzug gebracht werde, oder daß man thm auflege,
sich als arm bescheinigen zu lassen, in welchem

Verfahren nur eine ausgiebige Quelle der Depravation
der Bürger erblickt werden müsse. Freilich wende

man ein, warum denn der Bundesrath den Art. 56

der jetzigen Militärorganisation nicht zur Anwendung

bringe und an der Hand desselben hier
Ordnung zu schaffen suche. Hierauf entgegne man aber,

daß nach der gegenwärtigen Einrichtung der Bund
eben ntcht befehlen könne, sondern es auf den guten
Willen der Kantone ankommen lassen müsse, und

deßhalb gerade sei die Halbsouveräne Stellung der

Kantone im Militärwefen eine unhaltbare geworden.
Entweder müsse man es darauf ankommen lassen,

ob die Kantone eine ordentliche Armee zusammen

zubringen vermögen, oder man sorge sofort für das

unabwendlich Nothwendige; denn wenn die Kantone
die Prästanden zu machen haben, fo werden sie stch

strikte auf das beschränken, was sie absolut thun

müssen; wobei freilich nicht ausgeschlossen sei, daß

Jedermann auf die eidg. Kasse fpekulire. Auf dic-
cm Wcge habe sich die Ccntralisation thcilwcise

faktisch vollzogen. Sobald es stch nämlich darum
gehandelt habe, die Eidgenossenschaft für die Kosten dcr

Bewaffnung haftbar zn machen, so habe Niemand
hieran Anstand genommen oder darin eine

Beeinträchtigung der Kantonalsouveränität crblicken wollcn.
Fast beschämend für die Gegenwart, insbesondere
für den Bund, fei ein Vergleich mit frühern Perioden

in unserm Vaterland. So weise das Inventar
der armen und vielfach gedrückten Mediation 1370
Feuerschlünde nach, von dencn 487 nach Frankrcich
habcn abgegeben werden müsse». Jetzt besitze die

Eidgenossenschaft im Ganzen nur 857 Geschütze. Das
Inventar deö Standes Bern auf 1. Januar 1793
habe 477 bronzene Geschütze und 23.333 Gewehre
nachgewiesen, während jeder Soldat fein Gewehr noch
tm Hause gehabt habe. Selbst das klcine Sckaff-
hausen sei im Besitze von 21 brauchbaren Kanonen
gewesen. Hier dürfe man wohl von souvcräncn
Kantoncn sprechen, nicht aber da, wo notdürftig
nur dasjenige angeschafft werde, was gesetzlich

vorgeschrieben set, und wo zudem die Tendenz walte,
die Lasten so viel als möglich auf den Bund
abzuladen.

Man spreche ferner nnd zwar mit Besorgniß von
einer Bureaukratie, welche die Centralisation im
Gefolge haben werde, man übersehe aber die unendliche
Masse von Schreibereien und Nergeleten aller Art,
welche der jetzige Zustand nothwendig mit stch bringen

müsse; man übersehe, daß gerade jetzt etne fast
lächerliche Korrespondenz gepflogen werden müsse, um
einen Mann in den Dienst zu berufen; daß Kräh-
wtnkeleien dabei unterlaufen, welche an dte

kläglichsten Zeiten des ehemaligen deutschen Reiches
erinnern. Man führe endlich an, daß die Centralisation

den kantonalen Wetteifer vernickte und daß
ste dem Volksgeiste widerspreche. Allein Aufgabe
der Bundesbehörden sei es, dasjenige zu beschließen,

was sie als das Zweckmäßigste und das Ganze
Förderlichste erachte. Am Volke werde es später
sein, stch zu entscheiden, ob es auf die neuen Ideen
cingehcn odcr bei dem jetzigen Znstande verbleiben
wolle. Der oberste Zweck einer Militärorganisation
sei unbedingt der, daß ste den Krieg in's Auge
fasse, und wenn sie diesem Zweck nicht zu entsprechen

vermöge, so tauge ste eben nichts, und jcdcr Militärchef

würde seine Pflicht, dem Lande zu dienen,
verabsäumen, wenn er etne Organisation, die ihm, wie
unsere gegenwärtige, überall hindernd tn den Weg
trete, ntcht unnachsichtlich beseitigen wollte; denn

hier könnte die kantonale Souveränität unmöglich
mehr tn Betracht gezogen werden. Nach Allem, wie
cs bet unS bereits stehe, könne übrigens gar nicht

mehr von dieser Souveränität gesprochen werden;
denn angesichts dessen, was der Bund jctzt schon zu
verfügen und befehlen habe, sei das bischen Ueber-

bleibsel jenes Namens gar nicht werth und müsse

dasselbe einfach als das vuâuin jus kzuiritium
bezeichnet werden. Unsere Pflicht sei cs, für gute
Waffen zu sorgen und ebenso auf die möglichst zweck-
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tnäffge Drganifation Bebacht ju nehmen, vxii fid)

aber nur auf bem Boben ber ÄommifflonSmebrbeft
erfolgreich turchführen laffe. 3)efhalb fei aber bie

Äooperation ber Äantone nfcht au«gefcbloffen, nur
follen Ihnen fefne Uebergriffe geflattet fein unb ebenfo

wenig foll Ihnen bie Befugnff bleiben, bem Bunbe
Jemmenb fid) in ten SBeg ju fieHen. SBenn au«=

gerufen Worben fei, ohne Schwert feien bie Äantone

ohne Arm, fo möge man auf ber antern Seite
boch tem Bunte nfcht jumuthen, bfefe« Setwert »on

ben Äantonen leihen ju muffen. £a« $ecr Werte

nfcht ju bem 3»ecfe gebilbet, um In ben Äantonen

Botfjetbienffe ju Ihun. Seine nefentlichfte Befifm^
mung gelte bem äufern gelnt, unb tiefem entgegen^

jutreten fomme beutjutage nicht mehr ben Äantonen

ju, fontern fei au«fchlieflfch bie Obliegenheit ber

Etcgenoffenfcfjaft unb wenn jur 35ämpfung aflfäUi«

ger Unruhen bie Äantone an ben Bunt gewlefen

werben, fo fei ihnen tamit nicht« jugemuthtt, wa«

ihrer Ehre irgentwie ju nahe treten fönnte.
«IBenn tarauf »erwiefen Worten fei, fn ter Ahftcht,

ber mehr föberatfoen Drganifation ta« «JBort ju
reten, baf eben im leftten Ärieg ba« teutfebe Bun«
teeheer über ein nach ben ©runtfäften flrengfler
©entralifation organffirte« $eer ben Sieg errungen
habe, fo muffe man anterfeit« taran erinnern, taf
bie Berfaffung be« «Rorbbeutfchen Bunbe«, jtftt te«
beutfeben (Reiche«, heflimmt »orfchreihe, taf unmittelbar

bie auf ta« «JRilitärwefen hejügllehen ©efefte,
(Reglemente, 3nflruftfonen unb (Refcrfpte Breufen«
in aden Bunbe«flaatcn jur Anwenbung fommen

follen. Enblich türfe gerate heute auf bie fehr

fntereffante Erfchefnung be« eibg. 35efenflonaI« »on
1668 hlnjuweifen fein, burch welcbe« fchlngtnb bar«

gethan werbe, baf feton »or 3af)rbunberten ta« Be«

bürfnif einer feflen milftärffchen Drganifation Üb«

fjaft gefühlt worben unb taf man beflrebt gewefen

fei, biefe Erfenntnif nach bamaligen Berhältniffen
entfpredjent jum Au«fprud) ju bringen. «JBäbrcnb

be« Beflanbe« unfere« jeftigen Bunte« hätten fünf
grofe Äriege unfere 8ante«grenjtn umtobt, ohne baf
wir taöon glücf(id)erweife berührt Worten wären.
Hnfere Bflfcht erbrffebe e«, auf bie Sufunft un« ge«

faft ju machen. 35enn wie »on einem SRebner (».
Segeffer) richtig htmerft Worten fei, bürfte ter Seit«
punft, un« auf ten grfeten«fuf etnjuriebten, noch

nid)t fo nahe berangefommen fein. Aufgabe ter
Sibgenoffenfcbaft fef c«, ft<i) bei Seiten nad) Äräften
fo einjurichten, taf, wenn früher oter fpäter ter
eherne «JBürfel fn unfer ©ehiet cinfcblage, al«bann
ta« Berhängnff un« jebenfaü« nfcht unoorhereftet
finbe.

35a« ffl ta«Botum be« $m.Bunbe«ratb. BJelti,
Sbef be« efbg. «XRilftärtepartemente«.

(gortfeftung folgt.)

Wa* eibg. JlUlitärtrepartement an bte JUtlitär-
betjörben Der fiantone.

ttjeilten ©djmletc unb Sattlet ju begegnen unb ble«fatl« eine

Unffotmität tjcrjuftctlen, bceljven wir un«, ben 3R(lltärh!j5rben
ber Äantone bie 3Rllt(jellung ju madjen, baß bie ©djmictc unb

©attlcr ber »Batterien wie bie Sratnfolbatcn ju beflclkcn unb

ju bewaffnen, alfo mit Dtefttjofen unb ©djlcppfäbcl ju »nfetjen

flnb.
©a« Bcf(c!bung«regtement »on 3atjr 1852 wie aud; bie feltljer

etfdjienenen Slbänbcrungen enttjalten attcttlng« über bie Befiel»

bun.i unb »Bewaffnung ber ben Batterien jugetbcllten ©djmlebe

unb ©attlcr feine näberen Borfdjrfften. Sltlcln abgefeben ba»on,

baf) ©djmlete unb ©attlcr ftet« ben Sra'nfolbaten jugcjäljlt
werben, baben biefelben al« Stcfrutcn an bem fReitunterrldjt eben»

fad« Sbeil ju nebmen unb c« bürfte aueb Im gelbe unb in weit«

läufigen dantonnementen eine rafdje 9lu«fübrung ber blcfcn Sir»

beltcrn auffaKenben SRebaraturen ic. nur bann ju erjlelen fein,

wenn Ibnen bie ÜRöglidjtcit gcwäbrt wirb, fid) unter Umftänben

ju Sferbe an Drt unb ©teile $u begeben.

(»Born 23. Sanuar 1872.)

Um ben tnefjrfad) nod) obwaltenben Swcffeln bejüglidj ber Sc»

flclbung, »Bewaffnung unb Slu«rüftung ber ben Batterien juge»

(SSom 26. Sanuar 1872.)
9catfj SM. 9 bc« BunbcSgefcfee« betreffend bie Drganifation

ber ©djarffdjütienbataitlone »om 23. ©cjember 1870 Hegt bem

Bunbe ob für ben Snbalt ber Büdjfcnmadjerwcrfjeugfifte unb ber

Borratbebeflanbtbcilfifte ju forgen, wäbrenb bie Sleferung bet

Äfften felbft ben Äantonen obliegt.

üRlt Oi'üdfidjt fjlerauf rldjtcn wfr bfe anfrage an bie ÜRililär»

bebörben bet betreffenben Äantone, ob fie bie Älftcn febon ange»

fetjofft baben unb wenn nlcbt, ob fie biefelben Im 3ntcreffe einet

einbeitlidjen gabtifation unb ba ber Bunb oljnebin für ben 3n»

fjalt berfelben ju forgen bat, bei ber (Sfbgenoffenfdjaft beflelien

wollen.

3m gemern erfudjen wir bie betreffenben ÜRflitärbeijörbcn um

gefällige äRittbeilung, ob unb ju weldjen greifen fle ba« jefct

»orbantene Büd)fenmad)erwcrtjeug, foweit fotdje« nod) »orfdjrlft«»

mäfjfg unb braudjbar fft, abjugeben fm gälte waten.

(Bom 1. gebtuat 1872.)

©a« ©epattement erfudit ©fe, ibm bie Sßerjeldjnfffe bev Cfft»

jier«afplranten I. unb II. Ätaffe, weldje ©ie in bie bicfijebrtgen

3Rf(itärfdjuttn (vide ©djultabfeau) ju bcortern gebenfen, mög»

Kdjft bafb elnfenben ju wollen.

gür febe »Waffengattung ftnb befonbete Berjefdjnfffe efnjurcld)cn.

Bei biefem Slnlafje muffen wir ©fe barauf aufmcrlfam maa)cn,

bafj wfr jur gebörfgen güfjrung ber Kontrollen »on fämmtlldjcn

aRutatlonen, bie im <Berfonat ber Slfpfranten, fowohl c t fl e t
al« j weitet Älaffe ftd) ergeben fönnten, fn Äenntnifj gefefct

werben foUten.

©fe ©djulfommanbanten Ijaben bie Sßcifung Sticmanbcn al«

Dffijferaafpfrant anjuerfennen, bet nidjt butd) bie fantonale ÜRi»

litätbebötbe al« foldjer beim unterjeldjneten ©epartement ange»

melbet worben ift.
SPfr erfudjen ®fe um Beantwortung bc« gegenwärtigen Ärelä»

fdjrclbcn« audj für ben galt, baf ©ie feine Slfpiranten anju»

melben tjätten.

©ie »on 3bncn angemetbeten Slfpiranten finb,
fofern »on un« feine (Sinfptadje erfolgt, obncfffiei»
tere« in bie betreffenben ©a)ulcn ju fenben.

(Born 3. gebruar 1872.)

©a« efbg. ÜRIlltärbcpartemcnt crfudjt ©le, Ibm mit möglldjflct

Befötbctung ickenfa«« fpäteften« bi« 15. 3Rärj, bie Slnjabt

SRefrutcn (Slrbclter unb ©plelfcute Inbegriffen) ber ©pejiatwaffen

mlttfjeilen ju wollen, weldje ©ie tn bte biefjjäfjrigen SRefrutcn«

fdjulcn ju beorbern wünfdjen.

©ic Slrttllcrfcrcfruten ftnb au«jufa)elben in:
Äanonierrefrutcn für befpannte Battctien.

Staintefrutcn » » »

SBarftrainrefruten.

Stcfruten füt $ofitlon«fompagnien.

„ • „ Barffompagnlen.

mäßige Organisation Bedacht zn nehmen, was sich

gher nur auf dem Boden der Kommissionsmchrhett
erfolgreich durchführen lasse. Deßhalb sei aber die

Kooperation der Kantone nicht ausgeschlossen, nur
sollen ihnen keine Uebergriffe gestattet sein und ebenso

wenig soll ihnen die Befugniß bleiben, dem Bunde

hemmend stch tn den Weg zu stellen. Wenn

ausgerufen worden fei, ohne Schwert seien die Kantone

ohne Arm, so möge man auf der andern Seite
doch dem Bunde ntcht zumuthcn, dieses Schwert von

den Kantoncn lcihcn zn müssen. Das Hecr werde

nicht zu dem Zwecke gebildet, um in den Kantonen
Polizetdienste zu ,hun. Scinc ncscntlichste Bestimmung

gelte dem äußern Feind, und dicscm entgcgen-

zutreten komme heutzutage nicht mehr den Kantoncn

zu, sondcrn sei ausschließlich die Obliegenheit der

Eidgenossenschaft und wenn zur Dämpfung anfälliger

Unruhe» die Kantone an den Bund gewiesen

werden, so sei ihnen damit nichts zugemuthtt, was

ihrer Ehre irgendwie zu nahe treten konnte.
Wenn darauf verwiesen worden sei, in der Absicht,

der mehr föderativen Organisation das Wort zu

reden, daß eben im letzten Krieg das deutsche

Bundeshecr über ein nach den Grundsätzen strengster

Centralisation organisâtes Heer den Sicg errungen
habe, so müsse man anderseits daran erinnern, daß
die Verfassung des Norddeutschen Bundes, jrtzt des

deutschen Reiches, bestimmt vorschreibe, daß unmittelbar

die auf das Militärwefen bezüglichcn Gesetze,

Réglemente, Instruktionen und Rescripte Preußens
tn allen Bundesstaaten zur Anwendung kommen

sollen. Endlich dürfe gerade heute auf die sehr

interessante Erscheinung des eidg. Defenstonals von
1668 hinzuweisen sein, durch welches schlagend dar-
gethan werde, daß schon vor Jahrhunderten das

Bedürfniß einer festen militärischen Organisation l.b-
haft gefühlt wordcn und daß man bcstrcbt gcwcscn

sci, diese Erkenntniß nach damaligen Verhältnissen
entsprechend zum Ausspruch zu bringen. Währcnd
dcs Bestandes unseres jetzigen Bundes hätten fünf
große Kriege unsere Landcsgrcnzcn umtobt, ohne daß

wir davon glücklicherweise berührt worden wären.
Unsere Pflicht erheische cs, auf die Zukunft uns
gefaßt zu machen. Dcnn wie von cinem Redner (v.
Segesser) richtig bcmerkt worden sei, dürfte der
Zeitpunkt, uns auf den Friedensfuß einzurichten, noch

nicht fo nahe herangekommen sein. Aufgabe der

Eidgenossenschaft sei es, sich bei Zeiten nach Kräften
so einzurichten, daß, wenn früher oder später der

eherne Würfel in unser Gebiet einschlage, alsdann
daö Verhängnis) uns jedenfalls nicht unvorbereitet
finde.

Das tst das Votum des Hrn. Bundesrath Welti,
Chef des eidg. Milttärdepartementes.

(Fortsetzung folgt.)

Vas eidg. Mjtitärdepartement an die Militär-
behörden der Kantone.

(Vom 23. Januar 1S72.)

Um den mehrfach noch obwaltenden Zweifeln bezüglich der Be-

kleidung, Bewaffnung und Ausrüstung der den Batterien zuge¬

theilten Schmiede und Sattler zu begegnen und diesfalls eine

Uniformität herzustellen, beehren wir »nS, den Militärbchördcn
der Kantone die Mittheilung zu machcn, daß die Schmicdc und

Sattler dcr Battcricn wie die Trainsoldatcn zu bcklctdc» und

zu bewaffnen, also mit Reithosen und SchlcpxsZbcl zu versthen

sind.

Das BcklcidnngSreglement »on Jahr 1352 wie auch die seithcr

erschienenen Abänderungen enthaltcn allerdings über die Bekleidung

und Bewaffnung dcr dcn Battcricn zugetheilten Schmiede

und Sattler keine näheren Vorschriften. Allcin abgcschcn davon,

daß Schmicdc und Sattlcr stcts dcn Trainsoldatcn zugczählt

wcrden, haben dicsclbcn als Rckrutcn an tcm Reltiintcrricht ebenfalls

Theil zu nehmen und cS dürfte auch im Felde und in

weitläufigen Canionnementen eine rasche Ausführung der dicscn

Arbeitern auffallenden Reparaturen :c, nur dann zu erzielen sein,

wenn ihnen die Möglichkeit gewährt wird, sich unter Umständen

zu Pferde an Ort und Stelle zu begeben.

(Vom 26. Januar 1872.)
Nach Art. 9 de« BundcSgesetze« betreffend die Organisation

der ScharsschützcnbataiUone »om 23. Dezember 1870 liegt dcm

Bunde ob für dcn Inhalt der Büchscnmachcrwcrkzcugkistc und dcr

Vorrathsbestandthcilkiste zu sorgcn, während die Lieferung der

Kisten sclbst dcn Kantoncn obliegt.

Mit Rücksicht hierauf richten wir die Anfrage an die

Militärbehörden der betreffenden Kantone, ob sie die Kistcn schon

angeschafft haben und wcnn nicht, vb ste dieselben im Interesse einer

einheitlichen Fabrikation »nd da der Bund ohnehin für dcn

Inhalt derselben zu sorgcn hat, bei der Eidgenossenschaft bestellen

wollen.

Im Fernern ersuchen wir die betreffenden Militärbehörden um

gefällige Mittheilung, ob und zu wclchen Prciscn sie da« jetzt

vorhandene Büchscnmachcrwerkzcug, sowcit svlchcê »och vorschriftsmäßig

und brauchbar ist, abzugeben im Falle wären.

(Vom 1. Februar 1872.)

DaS Departement ersucht Sie, thm die Verzeichnisse der Offi-
zicrSasxiranten I. und II. Klasse, welche Sie in dic dicßjchrtgen

MilitZrschulen (vicle Schultableau) zu beerdern gedenken, möglichst

bald einsenden zu wollen.

Für jede Waffengattung sind besondere Verzeichnisse einzureichen.

Bei diesem Anlasse müssen wir Sie darauf aufmerksam machcn,

daß wir zur gehörigen Führung der Kontrollen von sämmtlichen

Mutationen, die tm Personal der Aspiranten, sowohl erster
als zweiter Klassc sich ergeben könntcn, in Kcnntniß gesetzt

werden sollten.

Die Schulkommandanten haben die Weisung Niemanden als

OffizierSaspirani anzuerkennen, der nicht durch die kantonale

Militärbehörde als solcher beim unterzeichneten Departement
angemeldet worden ist.

Wir ersuchen Sie um Beantwortung des gegenwärtigen Kreis-

schrcibcnS auch für den Fall, daß Sie keine Aspiranten

anzumelden hätten.

Die »on Ihnen angemeldete» Aspiranten sind,
sofern »on uns keine Einsprache erfolgt, ohncWei-
tereS in die betreffenden Schulen zu senden.

(Vom 3. Fcbruar 1872.)

Da« eidg. Militärdcpariemcnt ersucht Sie, ihm mit möglichster

Beförderung, jedenfalls spcitcstcnS bis lS. März, die Anzahl

Rckrutcn (Arbcitcr und Spiellcute inbegriffen) der Spezialwaffcn

mittheilen zu wollen, welche Sie tn dte dießjährigen Rckrutcn-

schulen zu beordern wünschen.

Die Artillcricrekruten stnd auszuscheiden in:
Kanonierrckrnten für bespannte Batterien.

Trainrekruten »

ParktrainrcKuten.
Rekruten für PositionSkompagnien.

„ » « Parkkompagnien.
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